
WETTBEWERB 
Künstlerische Leitlinie 

- „Roter Faden“ –
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LANDESGARTENSCHAU WITTENBERGE 2027
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Idee „Roter Faden“

2

Die mit einem Wettbewerb ausgeschriebene Leitlinie der Landesgartenschau Wittenberge 2027 

wird den Rahmen für die Ausschreibung der Kunst bilden. Sie soll als verbindendes 

gestalterisches Element den „roten Faden“ unserer Gartenschau darstellen und sich einerseits 

durch das gesamte Ausstellungsgelände ziehen und andererseits im externen Bereich der Stadt 

auf die Landesgartenschau verweisen. Auch die Kunst der investiven Maßnahmen der Stadt 

Wittenberge, welche dauerhaft im Gelände verbleibt, wird sich an diesen Leitfaden anlehnen. 

In der zu erarbeitenden Leitlinie sollte Bezug auf Wittenberges Historie mit Schwerpunkt 

Industriegeschichte, bspw. Nähmaschinenwerk, Ölmühle oder Zellwolle, und das Thema DDR-

Kunst genommen werden.



Hinweise zum Wettbewerb „Roter Faden“
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1. Der Wettbewerb zur Erstellung des “roten Fadens” wird vorangestellt und ist unabhängig von der späteren Umsetzung der Kunstwerke.

2. Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler oder Künstlergruppen aus dem In- und Ausland, 

 vorzugsweise mit Erfahrung im Bereich Kunst im öffentlichen Raum.

3. Die eingereichten Entwürfe zum „roten Faden“ werden von einer unabhängigen, aus internen Akteur:innen und externen Partner:innen 

zusammengesetzten Jury begutachtet. Der überzeugendste Beitrag wird mit einem Preisgeld von 2.027,00 € ausgezeichnet. 

 Unbenommen bleibt die Möglichkeit zur Realisierung des prämierten Projekts im Rahmen der Landesgartenschau 2027.

4. Ausschließlich digital einzureichen sind eine aussagekräftige Projektbeschreibung mit Skizzen, Visualisierungen oder Modellen. 

 Dazu wünschen wir uns eine Kurzvita und Referenzen

5. Frist für die Einreichung: 07.12.2025

6. Einreichung digital an: info@laga-wittenberge.de - Betreff: Kunstwettbewerb LAGA 2027 Wittenberge – [Name]

7. Juryentscheidung: Die Jury tagt am 10.12.2025.

8. Rückfragen zur Ausschreibung richten Sie bitte an: info@laga-wittenberge.de 



Ausschreibung Kunstwerke
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Die später umzusetzenden Kunstwerke der Landesgartenschau sind unabhängig vom vorangestellten Wettbewerb zu sehen. Diese werden öffentlich 

ausgeschrieben und voraussichtlich in drei Lose aufgeteilt:

1. Los: Kunst im Gelände – Dauerhaft im Gelände verbleibende Investitionen

2. Los: Kunst im Gelände – Temporäre Ausstellungen (maximal 200 Tage)

3. Los: Entstehende Kunst – Während der LAGA erstellt (ggf. mit anschließender, temporärer Ausstellung im LAGA-Gelände)

Entscheidende Kriterien zur Wahl von Kunstwerken werden neben ökonomischen und gestalterischen Aspekten vor allem die ökologische Nachhaltigkeit, 

Rezyklierbarkeit und Innovativität der Kunst sein. Sie soll dabei einem weiten Spektrum aus alten bis modernen Kunsthandwerken und -interpretationen 

entspringen. Es wird eine ansprechende Mischung aus statischen und interaktiven Werken angestrebt, die die Besucherinnen und Besucher sowohl optisch als 

auch akustisch und haptisch fordert.

Im Planungsgebiet ist die Verortung von Kunstwerken an unterschiedlichsten Stellen möglich. Hierzu gehören:

➢ Kunst auf Plätzen, an Wegen (Rasen, Pflaster, wassergebundene Wegedecke u.ä.)

➢ Kunst in Pflanzflächen (Bodendecker, Stauden, Sträucher)

➢ Kunst in/ an Bäumen, in Waldbereichen 

➢ Kunst am und im Wasser

➢ Kunst als Fassadengestaltung

Aus den vielseitigen Standorten ergibt sich eine breite Spanne an Dimensionen, die für die Kunst denkbar sind.



VERORTUNG
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Kunst im Kerngelände: LAGA-Parks
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K4

K3

K2 K1

KUNST

K1    Kunst an/ auf Bäumen

+ mit Akustik &/oder Licht 

K2    Kunst in der Wiese/ an 

Bäumen

K3    entstehende Kleinkunst

K4    Kunst unter Bäumen/ 

Fotokulisse für Firmen-

events, Hochzeiten u.ä.
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T K5.1 - 5.2    Kunst auf der Wiese oder in der Pflanzfläche (dauerhaft)

K6.1 - 6.4    Kunst am Weg

K7                   Interaktive Kunst (für Altersgruppe 13 – 17 Jahre bzw. 18+) 8

K2

K 5.2

K6.1

K6.2

K8

K8       Kunst mit Akustik &/oder Licht (Stromanschluss vorhanden)

K9       Kunst in der Pflanzfläche

K10     Große Kunst auf Freifläche (Nachhaltigkeitsthema)

K6.3

K7

K9

K10

K 5.1
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KUNST

K11.1 & 11.2

 Kunst am Weg

K12 Kunst mit Licht/ 

 unter Bäumen 

K13  Kunst an Hausfassade

K14  Kunst in der Wiese 

(großflächig)

K11.1

K12

K14

K11.2

K13
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KUNST

K15 Kunst am Weg (interaktiv)

K16 entstehende Kleinkunst

K17 Kunst im oder am Wasser

K18  Kunst am Weg 

+ mit Akustik &/oder Licht

K15

K16

K17

K18



Kunst in der Stadt 11
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K15

K19

K20.3

K20.2

K20.1

Elbpromenade

Entstehende LAGA-Parkplätze & sanierungsbedürftige Hausfassaden

K 21.2

K 21.1

KUNST

K19 Kunst am Wasser/ auf der 

Wiese mit Weitwirkung

K20.1, 20.2 & 20.3

 Kunst am Weg

K21.1 & 21.2

 Kunst auf Parkplatz/ 

Kunst in der Wiese 

(großflächig)

K22.1, 22.2 & 22.3

 Kunst an Hausfassaden K 22.2

K 22.1

K 22.3



14

KUNST

K23 Kunst in der Wiese 

(großflächig)

K24 Kunst in der Wiese 

mit  Weitwirkung 

K 23

Packhofstrang

Kreisverkehr & Freifläche WEZ

K 26

K 24

Grünfläche Becker Umweltdienste

K 25

K25  Kunst auf 

Kreisverkehr

 

K26  Kunst in der 

Wiese mit 

Weitwirkung

K27 Kunst auf der 

Wiese oder an 

Bäumen 

Schillerplatz

K 27


	Folie 1: WETTBEWERB  Künstlerische Leitlinie  - „Roter Faden“ –   ANLÄSSLICH DER  LANDESGARTENSCHAU WITTENBERGE 2027 
	Folie 2: Idee „Roter Faden“
	Folie 3: Hinweise zum Wettbewerb „Roter Faden“
	Folie 4: Ausschreibung Kunstwerke
	Folie 5: VERORTUNG
	Folie 6: Kunst im Kerngelände: LAGA-Parks
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11: Kunst in der Stadt
	Folie 12: WITTENBERGE
	Folie 13
	Folie 14

